
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 

STADT KARLSRUHE 
Der Oberbürgermeister 

Gremium:  Ortschaftsrat 

Termin:  
Vorlage Nr.: 
TOP: 
 
Verantwortlich:  

13.04.2016 
 
4 
öffentlich 
Dez. 6 / Stpl.A. 

Bebauungsplan "Östlich der Westmarkstraße zwischen Ostmarkstraße und Am Rainle", 
Karlsruhe - Durlach 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis 

Planungsausschuss 14.04.2016 4       

Gemeinderat 26.04.2016             

                        

 

Antrag an den Ortschaftsrat Durlach  

Der Ortschaftsrat Durlach schlägt dem Gemeinderat der Stadt Karlsruhe vor, gem. § 2 Abs. 1 
BauGB, den Bebauungsplan "Östlich der Westmarkstraße zwischen Ostmarkstraße und 
Am Rainle", Karlsruhe – Durlach aufzustellen.  
 
Daneben schlägt der Ortschaftsrat Durlach dem Gemeinderat der Stadt Karlsruhe, die nach § 3 
Abs. 1 BauGB vorgeschriebene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
in Form einer Bürgerversammlung durchzuführen.
 

Finanzielle Auswirkungen                       nein          ja  

Gesamtkosten der  
Maßnahme 

Einzahlungen/Erträge 
(Zuschüsse u. Ä.) 

Finanzierung durch  
städtischen Haushalt 

Jährliche laufende Belastung 
(Folgekosten mit kalkulatori-
schen Kosten abzügl. Folgeer-
träge und Folgeeinsparungen) 

10.000,00€ 

(Gutachten) 

60% ASP 

Durlach - Aue 

40%       

Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung  

Kontierungsobjekt: Kostenstelle:    1.610.51.10.09.020              Kontenart: 42000000 

Ergänzende Erläuterungen:       

ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein  ja  Handlungsfeld: Städtebau 

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein  ja  durchgeführt am 16.03.2016 

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein    ja  abgestimmt mit         


